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Gespräch des Herrn Staatsministers mit Vertretern der Landes- 
AStenkonferenz (LAK) am 20.03.2013; 
hier: Anwesenheitspflichten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anlässlich des o.g. Gesprächs mit Herrn Staatsminister haben die Vertreter 

der LAK Bayern berichtet, dass die Umsetzung der mit dem Staatsministe-

rium und den Verbünden in den „Leitlinien zur Weiterentwicklung des Bo-

logna-Prozesses in Bayern“ am 7. Juni 2010 festgelegten Grundsätze zum 

Umgang mit Anwesenheitspflichten in der Praxis nach wie vor Schwierig-

keiten bereitet. 

 

Vor diesem Hintergrund darf nochmals ausdrücklich gebeten werden, die 

Notwendigkeit von Anwesenheitspflichten kritisch zu prüfen und auf sich 

aus dem besonderen Qualifikationsziel des jeweiligen Moduls unmittelbar 

ergebende Fälle zu begrenzen. Bei Vorlesungen ist grundsätzlich keine 

Anwesenheitspflicht vorzusehen.  
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Es wird daran erinnert, dass die Vergabe von Leistungspunkten begrifflich 

nicht an Anwesenheit geknüpft ist. 

 

Anwesenheitspflichten setzen zudem voraus, dass die Prüfungsordnung 

diese ausdrücklich festschreibt, da sie eine Einschränkung der in Art. 3 

Abs. 4 BayHSchG festgeschriebenen „Freiheit des Studiums“ darstellen. 

Entsprechende Regelungen müssen daher Bestimmungen zum Umfang, 

zur Ausgestaltung des Verfahrens zur Feststellung der Anwesenheit und zu 

den Konsequenzen bei nicht zu vertretender Abwesenheit enthalten. 

 

Es wird zudem gebeten, Anwesenheitspflichten, die auf eine „körperliche 

Anwesenheit“ von Studierenden zielen, im Sinne einer an den Qualifikati-

onszielen des jeweiligen Moduls orientierten Lehr- und Prüfungsgestaltung 

auf solche Fälle zu beschränken, in denen das Erreichen des Qualifikati-

onsziels unmittelbar von der Anwesenheit mehrerer Teilnehmer (Teampro-

jekte, Chor,…) oder der Durchführung konkreter Übungen durch jeden ein-

zelnen Teilnehmer (Laborversuche, Praktika,…) abhängt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Ulrich Hörlein 

Ministerialdirigent 


